
Feststellung der UVP-Pflicht von forstlichen Vorhaben (Waldumwandlung) gemäß § 7 UVPG  
 

 

Vorhaben: Windpark Pfullendorf-Denkingen mit 4 WEA GE 5.3 -158 auf 161m Nabenhöhe 

Fläche der Waldumwandlung  

nach §§ 9, 10 LWaldG in ha 

Windpark Pfullendorf-Denkingen 31.682 m² 

Windpark Hilpensberg 1.895 m² (kumulierendes Vorhaben) 

Gesamtfläche 33.577 m² 

Flurstück Nr. 
Windpark Pfullendorf-Denkingen: 806: 

Windpark Hilpensberg: 387/1 und 807 

Gemarkung Denkingen 

Gemeinde Pfullendorf 

mögliche kumulierende Vorhaben                                       
(vgl. §§ 10 bis 12 UVPG) 

Sofern gegeben, bitte erläutern 

In südwestlicher Richtung in ca. 500 bis 700 m Entfernung befindet sich der bestehende 
Windpark Hilpensberg. Die drei WEA des Windparks Hilpensberg befinden sich im Offen-
land. Für die Zuwegung des Windparks Hilpensberg wurden 1.895 m² dauerhaft umgewan-
delt (vgl. Waldumwandlungsgenehmigung vom 17.10.2017, Az. 82/8881.59-LK SIG). 

Vorhabenträger ABO Wind AG 

 
 

Vorprüfung bei Neuvorhaben gemäß § 7 UVPG; Anlage 1 des UVPG „UVP-pflichtige Vorhaben“ 

Waldumwandlung nach §§ 9, 10 LWaldG                                                    
von 1 ha bis weniger als 5 ha (Nr. 17.2.3 der Anlage 1) 

Waldumwandlung nach §§ 9, 10 LWaldG                                                     
von 5 ha bis weniger als 10 ha (Nr. 17.2.2 der Anlage 1) 

standortsbezogene Vorprüfung  allgemeine Vorprüfung  

  
Frage: Sind auf Grund der Waldumwandlung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten? Die Folgenutzung ist für die 

Beurteilung unerheblich. 

 

überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der 

 

Prüfstufe 1 (immer auszufüllen) 

Prüfung des Vorliegens besonderer örtlicher Gegebenheiten 

Kriterien 1-11  

(gemäß Anlage 3 Nr. 2.3 des UVPG) 

 

 

Prüfstufe 2  

(nur bei Vorliegen besonderer örtlicher Gegebenheiten in 
Prüfstufe 1 auszufüllen) 

Kriterien 12-27  

(gemäß Anlage 3 des UVPG) 

 

 

überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der 

Kriterien 1-27 (Prüfstufen 1+2) 

(gemäß Anlage 3 des UVPG) 

 

  

 

Unterlagen 

der Vorprüfung liegen nachfolgend aufgelistete Unterlagen bzw. Daten zu Grunde: 

1. Windpark-Pfullendorf-Denkingen - Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan inkl. 
standortbezogener Vorprüfung des Einzelfalls für die Waldumwandlung. (erstellt von „Die Naturschutzplaner GmbH“ 2018) 

2. Windpark-Pfullendorf-Denkingen – Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) (erstellt von „Die Naturschutzplaner 
GmbH“ 2018) 
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EW13 - Vorprüfung bei Neuvorhaben § 7 UVPG  

 

Prüfstufe 1  

Prüfung des Vorliegens besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß Anlage 3 Nr. 2.3 des UVPG  

 

Betroffenheit und ggf. Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang 
des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) 

1 

Natura 2000-Gebiete (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG)  

FFH-Gebiete 

Vogelschutzgebiete 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

FFH-Gebiete /EU Vogelschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet und der 
Umgebung nicht vorhanden 

 

2 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Naturschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung nicht 
vorhanden 

3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente 
(§ 24 BNatSchG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Nationalparke und Nationale Naturmonumente sind im Untersuchungsgebiet 
und der Umgebung nicht vorhanden 

4 
Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG) 

Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Biosphärenreservate sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung nicht 
vorhanden. 

 

Zwei Landschaftsschutzgebiete befinden sich in der Umgebung: 

1. Nr. 4.37.026 „Illmennsee, Ruschweiler See und Volzer See. Lage 
östlich von Langassen und Gampenhofen, Entfernung von 3.050 m 
zu nächsten WEA (WEA4) 

2. Nr 4.35.027 „Heiligenberg“ Lage östlich von Heiligenberg, Entfer-
nung von 4.180 m zu nächsten WEA (WEA4)) 

(Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 65) 

5 Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Naturdenkmäler sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung nicht vor-
handen 

6 geschützte Landschaftsbestandteile                
(§ 29 BNatSchG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

geschützte Landschaftsbestandteile sind im Untersuchungsgebiet und der 
Umgebung nicht vorhanden 
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7 gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Offenlandbiotope  

181214370223 Wiesenbach NO Hilpensberg (Fläche: 0,05 ha) ca. 280 m 
westlich von WEA 2, ca. 300 m südwestlich von WEA 1 und ca. 200 m westlich 
der Zuwegung 

181214370224 Feldgehölz NO Hilpensberg I (Fläche: 0,05 ha) ca. 300 m 
westlich von WEA 3 und ca. 280 m westlich der Zuwegung 

181214370225 Feldgehölz NO Hilpensberg II (Fläche: 0,2373 ha) ca. 
350 m westlich von WEA 2 und ca. 320 m westlich der Zuwegung 

181214379018 Feldgehölz III NE Hilpensberg (Fläche: 0,0691 ha) ca. 
460 m westlich von WEA 1 und ca. 400 m westlich der Zuwegung 

181214370239 Toteisloch so Hilpensberg (Fläche: 0,06 ha) ca. 800 m 
südwestlich von WEA 4 

181214352372 Feuchtgebiet „Vordere Halde“ östlich Oberhaslach (Fläche: 
0,129 ha) ca. 1.090 m südwestlich von WEA 4 

181214352371 Feuchtgebiet „Hintere Halde“ östlich Oberhaslach (Fläche: 
0,0838 ha) ca. 1.080 m südwestlich von WEA 4 

181214352370 Baumhecke „Hintere Halden“ nordöstlich Oberhaslach (Flä-
che: 0,1218 ha) ca. 1.000 m südwestlich von WEA 4 

181214370240 Feldgehölz a Kreisgrenze so Hilpensberg (Fläche: 0,0986 
ha) ca. 1.000 m südwestlich von WEA 4 

181214370238 Hecken u. Feldgehölze s Hilpensberg (Fläche: 0,8927 ha) 
ca. 720 m westlich von WEA 4 

181214370237 Feuchtfläche so Hilpensberg (Fläche: 0,2691 ha) ca. 
700 m westlich von WEA 4 

181214370236 Toteisloch östl. Hilpensberg III (Fläche: 0,0511 ha) ca. 
800 m westlich von WEA 4 und ca. 710 m westlich von WEA 3 

181214370232 Weidengehölz o Hilpensberg (Fläche: 0,1585 ha) ca. 
910 m westlich von WEA 3 

181214370231 Baumhecken o Hilpensberg (Fläche: 0,3758 ha) ca. 920 m 
westlich von WEA 3 

181214370234 Toteisloch o Hilpensberg II (Fläche: 0,4029 ha) ca. 710 m 
westlich von WEA 3 

181214370233 Toteislöcher östl. Hilpensberg I(Fläche: 0,1303 ha)  ca. 
800 m westlich von WEA 3 

181214370202 Nasswiese im oberen Malaiental (Fläche: 0,0758ha) ca. 
790 m nordöstlich von WEA 4 

(Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 51f) 

 

Waldbiotope  

281214374134 Tümpel SO Hilpensberg (Fläche: 0,0527 ha) ca. 25 m 
westlich eines Forstwegs, ca. 130 m südlich der geplanten Zuwegung und ca. 
200 m südlich der WEA 4 

281214374133 Altholzinsel NO Hilpensberg (Fläche: 0,548 ha) ca. 220 m 
westlich von WEA 2 und ca. 150 m westlich der Zuwegung 

281214370180 Erlenwald N Rickertsreute (Fläche: 0,4283 ha) an das Un-
tersuchungsgebiet angrenzend, ca. 760m nordöstlich von WEA 4 

281214350181 Toteisloch NO Oberhaslach (Fläche: 0,0504 ha) ca. 970 m 
südwestlich von WEA 4; ragt in das Untersuchungsgebiet hinein 

281214370413 Toteisloch O Oberhaslach (Fläche: 0,0309 ha) ca. 830 m 
südwestlich von WEA 4 

281214350182 Toteisloch mit Sumpfwald W Rickertsreute (Fläche ca. 
0,2469 ha) ca. 800 m südwestlich von WEA 4 

(Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 52f) 

8 

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG) 

Heilquellenschutzgebiete (§ 53 Abs. 4 WHG) 

Risikogebiete (§ 73 Abs. 1 WHG) 

Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Wasserschutzgebiete  

Im Bereich der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Andelsbachtal“ ist 
eine neu anzulegende Zuwegung von der L201 zum Windpark vorgesehen. 

Im Bereich der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Hilpensberg“ ist der 
Standort der WEA4 vorgesehen. Im Bereich der Schutzzone II und III ist vor-
gesehen, den bestehenden Forstwirtschaftsweg zwischen der beantragten 
WEA3 und WEA4 geringfügig auszubauen. 

(Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 41ff) 

 

Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete und Überschwemmungsgebiete sind 
im Untersuchungsgebiet und der Umgebung nicht vorhanden 
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9 
Gebiete, in denen die in Vorschriften der Euro-
päischen Union festgelegten Umweltqualitäts-
normen bereits überschritten sind 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Solche Gebiete sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung nicht vor-
handen 

10 
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbe-
sondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 ROG 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Solche Gebiete sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung nicht vor-
handen 

11 

in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenk-
mäler oder Gebiete, die von der Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch bedeutende 
Landschaften eingestuft worden sind  

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

Im Eingriffsbereich und der näheren Umgebung sind keine denkmalgeschütz-
ten Objekte bekannt. Sollten bei der Umsetzung des Vorhabens Kulturdenk-
mäler (Bodendenkmäler) zum Vorschein kommen, wird das zuständige Amt 
für Denkmalpflege informiert (Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 92). 

 
 

Prüfstufe 2 

Zusätzliche Kriterien zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß Anlage 3 des UVPG  
 

-  im Rahmen einer standortsbezogenen Vorprüfung, nur bei Vorliegen besonderer örtlicher Gegebenheiten (vgl. Prüfstufe 1) 
auszufüllen. Relevant sind nur die Umweltauswirkungen des Vorhabens, die die besondere Empfindlichkeit oder die 
Schutzziele der betroffenen Gebiete (vgl. Prüfstufe 1) betreffen können.  

 

-  im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung immer auszufüllen                                                 

 

Standort der Vorhaben 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsicht-
lich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen 
Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

12 

bestehende Nutzung des Gebietes, insbeson-
dere als Fläche für Siedlung und Erholung, für 
land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nut-
zungen, für sonstige wirtschaftliche und öffent-
liche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsor-
gung (Nutzungskriterien) 

 

u.a. Prüfung der Betroffenheit von:  

- Wäldern mit besonderen Schutz- und Erho-
lungsfunktionen 

(Ergebnisse der Waldfunktionenkartierung Baden-Württem-
berg) 
 

Art; Umfang, Auswirkungen auf Schutzgüter 

 

13 

Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regene-
rationsfähigkeit der natürlichen Ressource, ins-
besondere Fläche, Boden, Landschaft, Was-
ser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt des 
Gebiets und seines Untergrunds (Qualitätskri-
terien)  
 

u.a. Prüfung der Betroffenheit von:  

- Waldschutzgebieten (§ 32 LWaldG) 

- Waldbiotopen (§ 33 NatSchG, § 30a LWaldG, sonstige 

Ergebnisse der Waldbiotopkartierung) 

- Wildtierkorridoren des Generalwildwegeplans 

(§ 46 JWMG) 

- Als Wasserschutzgebiete oder Heilquellen-
schutzgebiete vorgesehene Gebiete, in de-
nen vorläufige Anordnungen nach § 52 Abs. 
2 , § 53 Abs. 5 WHG, getroffen worden sind 

- Gewässerrandstreifen (§ 38 WHG und § 29 WG) 

 

Art; Umfang, Auswirkungen auf Schutzgüter 

 

Merkmale der Vorhaben 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen: 

14 Größe und Ausgestaltung des Vorhabens 
Fläche; Abstand zum maßgeblichen Größenwert 

 

15 
Zusammenwirken mit anderen bestehenden o-
der zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten 

Art; Umfang, Auswirkungen auf Schutzgüter (u.a. während des Vollzugs) 
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16 
Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und bi-
ologische Vielfalt  

Art; Auswirkungen auf Schutzgüter (u.a. während des Vollzugs) 

 

17 Erzeugung von Abfällen (im Sinne § 3 Abs. 1 und 8 

Kreislaufwirtschaftsgesetz) 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter (u.a. während des Vollzugs) 

 

18 Umweltverschmutzung und Belästigungen 
Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter (u.a. während des Vollzugs) 

 

19 

Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastro-
phen, die für das Vorhaben von Bedeutung 
sind, einschließlich solcher, die wissenschaftli-
chen Erkenntnissen zufolge durch den Klima-
wandel bedingt sind, insbesondere mit Blick 
auf: 
 

- verwendete Stoffe und Technologien 
 

- die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im 
Sinne § 2 Nr. 7 der Störfall-Verordnung, ins-
besondere aufgrund seiner Verwirklichung 
innerhalb des angemessenen Sicherheitsab-
standes zu Betriebsbereichen im Sinne des 
§ 3 Abs. 5a des BImSchG 

 

Art, Umfang, Auswirkungen auf Schutzgüter 

 

20 
Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. 
durch Verunreinigung von Wasser oder Luft 

Art, Umfang, Auswirkungen auf Schutzgüter 

 

Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand der Kriterien 1 –20 zu beurteilen; dabei 
ist insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen: 

21 

der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, 
insbesondere, welches geographische Gebiet 
betroffen ist und wie viele Personen von den 
Auswirkungen voraussichtlich betroffen sind 

räumlicher Auswirkungsbereich  schutzgutbezogen 

      

 

 

22 
dem etwaigen grenzüberschreitenden Charak-
ter der Auswirkungen 

Art, Umfang, Auswirkungen auf Schutzgüter 

      

23 
der Schwere und der Komplexität der Auswir-
kungen 

Schwere von Auswirkungen auf Schutzgüter  von Bedeutung sind dabei 
auch die Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit der Schutzgüter 

      

24 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, 
Auswirkungen auf Schutzgüter; Quantifizierung 

      

25 
dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintre-
tens sowie der Dauer, Häufigkeit und Umkehr-
barkeit der Auswirkungen 

Art, Umfang  

      

26 

dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit 
den Auswirkungen anderer bestehender oder 

zugelassener Vorhaben 

Art; Umfang; Auswirkungen auf Schutzgüter 

      

27 
der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu 
vermindern 

Art, Umfang 
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Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Bei den Vorprüfungen ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen 

Bautechnische Maßnahmen an der WEA: 

 zum Schutz vor Eisabwurf 

 zur Verhinderung des Auslaufens von wassergefährdenden Stoffen 

Verlegung der Kabeltrassen im Boden: 

 möglichst im Bereich bestehender Wege 

 Vermeidung von Rodungsarbeiten für die Kabeltrassen 

Sicherung von Vegetationsbereichen: 

 Markierung und Abgrenzung der Fahrwege im Bereich, wo geschützte Biotope / 
Waldbiotope in der Nähe der Zuwegung liegen (z.B. durch Flatterband, Pfähle) 

Sicherung der Wasserqualität im Wasserschutzgebiet: 

 keine Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 

 Minimierung der Nutzung von wassergefährdenden Stoffen 

 Sammlung und fachgerechte Entsorgung von anfallenden behandlungsbedürftigen 
Abwässern 

 Berücksichtigung der Vorgaben der VwV Boden im Wasserschutzgebiet 

 Verwendung von Baustoffen für die Gründungsarbeiten, von denen nachweislich 
keine Boden- oder Grundwasserverunreinigungen ausgehen 

 Markierung des Wasserschutzgebietes im Bereich der Zuwegung und der Bauflä-
chen für alle Baustellennutzer 

Meldepflicht von zutage tretenden Bodendenkmälern: 

 Zum Vorschein kommende Bodendenkmale im Zuge von Erdarbeiten werden dem 
zuständigen Amt für Denkmalpflege gemeldet und bis zu sachgerechten Doku-
mentation im Boden belassen 

Ökologische Baubegleitung: 

 Abstimmung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung /Minderung sowie 
der Auflagen aus der Genehmigung mit der Bauleitung 

 Begleitung und Kontrolle von natur- und artenschutzfachlichen Auflagen bei der 
Umsetzung des Vorhabens 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich: 

 Rodungszeitbeschränkung (außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsperiode 
von Fledermäusen) und Freigabe der der Fällungen durch eine ökologische Bau-
begleitung 

 Wurzelstockräumung und Oberbodenabtrag außerhalb der Überwinterungszeiten 
der Haselmaus 

 Gegebenenfalls Vergrämungsmaßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung von 
bodenbrütenden Vogelarten im Baufeld im Zeitraum zwischen den Fällarbeiten 
und der Baufeldräumung 

 Schonende Ausführung der Hiebsmaßnahmen 

 Versetzen von Nistkästen im Eingriffsbereich 

 Verringerung der Attraktivität des Mastfußbereiches als Nahrungsfläche für Vögel 

 Implementierung von Gondelmonitoring und Abschaltalgorithmen zum Fleder-
mausschutz 

 Anbringen von Fledermaus- und Haselmauskästen 

 Ausweisung von Höhlenbäumen für Fledermäuse und höhlenbewohnende Vogel-
arten 

 Habitataufwertung für Haselmäuse 

(Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 98ff und  

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung S. 70ff) 

Verminderungsmaßnahmen 

Bautechnische Maßnahmen an der WEA: 

 zur Minderung von Geräuschemissionen 

 zur Minderung von Lichtemissionen 

Begrenzung des Baufeldes und Bodenschutz: 

 Planung der WEA möglichst an den bestehenden Wegen 

 Nutzung bestehender Wege soweit möglich und Rückbau von doppelten Wegefüh-
rungen 

 Rückbau und Rekultivierung von temporär benötigten Flächen für Lagerung, Mon-
tage und Errichtung  

 Platzierung der Baustelleneinrichtung außerhalb von Waldflächen 

 Einsatz von Spezialfahrzeugen zum Transport der Anlagenteile(Selbstfahrer) 

(Vgl. Umweltverträglichkeitsstudie S. 98ff). 
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Eingang bei der zuständigen höheren Forstbehörde am …………………………………….. 
 

Behörde       

Referat       

Aktenzeichen       

Bearbeiter/in       

Prüfung der Vollständigkeit der Angaben gem. § 7 Abs. 4 UVPG durch die höhere Forstbehörde 

Vollständigkeit der notwendigen Angaben festgestellt (ggf. nach Nachforderungen) am: ……………………… 

 
 

Beurteilung der Prüfstufe 1 durch die höhere Forstbehörde im Rahmen einer standortsbezogenen Vorprüfung 

Bearbeiter/in       

Datum       

Liegen im Bereich der Waldumwandlung besondere örtliche 
Gegebenheiten vor?  

Die Durchführung der Prüfstufe 2, unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 des UVPG angeführten Kriterien (Ziffern 12 

bis 27) ist erforderlich. 

nein ja nein ja 

    
 
 
 

abschließende Gesamteinschätzung der höheren Forstbehörde 

Bearbeiter/in       

Datum       

Auf Grund der Waldumwandlung sind                              er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Die Durchführung einer UVP ist erforderlich. 

nein ja nein ja 

    
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 

        Unterschrift 

 


